Vervseidnip

der ju Unfang ded Jahred 18 . . im BVejirke der Amtshauptmannjdiaft N. N.
(mit Audnahme der Stadte mit vevidivter Stdadteordnung)
(in der Stadt N. N.)

wofhnhajten oder anjdffigen fiber 14 Jahre alten fatholijchen Glaubendgenoijen,

injorweit jolde nad) den Vefttmmungen der zur Ansfithrung von Puntt IV ded Gejepes
pom 2. Yugujt 1878 erlafjenen Verordnung vom 4. April 1879 Kirdhen-
oder Schulanfagen zu entrichten hHaben,
mit Angabe

per fiir diefelben audgeworfenen normalnidfigen Einfommenijtenerfage begiehentlich) der

auf veren Grunditiien rufenden Steuercinfetten.
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..... .. (Orf) den . . Mai 18 . .
Koniglidhe Amtshauptmannfdyaft.  (Der Stadtratl.)
(Ramensunteridrift.)

Anmerfungen. In Spalte 6 find Eintrige nidt ju bewirten.
Bet Grundftitdsbefigern, weldje nidt am Ovte wohnen, ift jedesmal der Wohnort mit angugeben,
ebenfo bei Katholifen, welde auferhald des Wohnorts nod) exblinbdijden Grundbefits Haben, an welden
Orten biefer lepteve fid) befindet.

Yeste Abfendung: am 19. Apvil 1879,

Ewiger Bund




	Verzeichniß der zu Anfang des Jahres 18... im Bezirke der Amtshauptmannschaft N. N. (mit Ausnahme der Städte mit revidirter Städteordnung) (in der Stadt N. N.) wohnhaften oder ansässigen über 14 Jahre alten katholischen Glaubensgenossen, insoweit solche nach den Bestimmungen der zur Ausführung von Punkt IV des Gesetzes vom 2. August 1878 erlassenen Verordnung vom 4. April 1879 Kirchen- oder Schulanlagen zu entrichten haben, mit Angabe der für dieselben ausgeworfenen normalmäßigen Einkommensteuersätze beziehentlich der auf deren Grundstücken ruhenden Steuereinheiten.

